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Fangordnung für die Wörnitz 

Zwischen Heroldingen/Tiefenmühle und Hoppingen/Steg befindet sich unser  

ca. 1,1 km langes Gewässer. 

Die Erlaubnis erstreckt sich auf das Fischen mit zwei Handangeln, mit je einer 

Anbissstelle. 

Zelten, Camping und in den Wiesen fahren ist verboten. 

Die gesetzlichen Mindestmaße und Schonzeiten sowie die Gewässerordnung sind 

zu beachten. 

Angeln mit lebendem Köderfisch ist verboten! 

Vom 01.01. bis 15.05. darf nicht mit Köderfischen und Kunstködern jeglicher Art 

gefischt werden. 

Mindestmaße und Schonzeiten: 

Fischart Schonmaß  Schonzeit 

Aal 50 cm 01.05. – 30.06. 

Barbe 40 cm 01.01. – 15.05. 

Hecht 50 cm  

Karpfen 35 cm 01.03. – 30.04. 

Nase 30 cm 01.05. – 30.06. 

Nerfling 30 cm 01.03. – 30.04. 

Schied/Rapfen 40 cm 01.01. – 31.05. 

Schleie 28 cm 01.05. – 30.06. 

Rutte 40 cm  

Zander 50 cm 01.01. – 15.05. 

 

Der Fang ist unverzüglich einzutragen. 

Es dürfen sich nur 2 der oben aufgeführten Fische angeeignet werden, davon max. 

1 Raubfisch. 

Von den oben nicht aufgeführten Arten dürfen sich max. 5 angeeignet werden. 

Bei Nichtbeachtung ist mit dem Entzug der Tageskarte zu rechnen. 

 

Petri Heil! 


